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Dieses Bändchen über das Kırchenrecht gehört einer zehnteılıgen Reihe, ın der die

einzelnen Diszıplinen der Theologıie vorgestellt werden. Über die Zielsetzung der Reıihe
schreiben dıe Hgg., S1e moge „der Welt den Glauben 1n einer Weıse bezeugen, die ıh: als
MI1t der Vernunft des MenschenBUCHBESPRECHUNGEN  mindest auch nach den international zugänglichen Ausgaben in der Originalsprache zu  zitieren, also nach den Acta Apostolicae Sedis.  M. SIEVERNICH 5. J.  GEgrosa, LIsERO, Kirchenrecht (Theologie betreiben — Glaube ins Gespräch bringen.  Die Fächer der katholischen Theologie stellen sich vor). Paderborn: Bonifatius 2001.  80 S., ISBN 3-89710-181-5.  Dieses Bändchen über das Kirchenrecht gehört zu einer zehnteiligen Reihe, in der die  einzelnen Disziplinen der Theologie vorgestellt werden. Über die Zielsetzung der Reihe  schreiben die Hgg., sıe möge „der Welt den Glauben in einer Weise bezeugen, die ihn als  mit der Vernunft des Menschen ... in Einklang stehen läßt“ (sic!) und darüber hinaus  „möglicherweise die Neugier und Lust wecken, dieses faszinierende Fach zu studieren“  (11). Gerosa (= G.) ist zugleich Hg. der ganzen Reihe und Verfasser des Bändchens über  das Kirchenrecht; so sollte man erwarten, daß ihm bei dessen Abfassung die Zielsetzung  der Reihe unmittelbar vor Augen stand. Im wesentlichen hat er dazu ausgewählte — über  weite Strecken hin wörtlich übernommene — Abschnitte seines Lehrbuchs „Das Recht  der Kirche“ (Paderborn 1995) zusammengestellt. Inhaltlich behandelt er in fünf Kap. vor  allem die Hauptfragen einer theologischen Grundlegung des kanonischen Rechts und  gibt außerdem eine Einführung in die wichtigsten kanonischen Rechtsquellen. Diese  Themenauswahl scheint für eine erste Einführung durchaus angemessen; ob die sich auf  recht hohem Abstraktionsniveau bewegende Darstellung für jemanden, der sich bislang  nicht mit der Materie beschäftigt hat, einigermaßen verständlich ist, ist eine andere Frage.  An einigen Stellen hätten Aktualisierungen vorgenommen werden sollen; das betrifft  etwa die aus dem Annuario Pontificio von 1992 übernommene Mitgliederzahl der katho-  lischen Ostkirchen (40) und den Hinweis auf die wichtige Quellensammlung Leges Ec-  clesiae, von der nur die sechs bis zum Jahre 1987 erschienenen Bde. genannt sind (32 und  77), die seitdem erschienenen Bde. 7 bis 9 (hg. von A. Gutierrez) hingegen verschwiegen  werden. In einem Schlußwort (71-76) stellt G. sein bereits erwähntes Lehrbuch vor, das  sich vor allem dadurch auszeichnet, daß es das kanonische Recht nicht in der vom CIC  vorgegebenen, sondern einer „neuen systematischen Gliederung“ behandelt, die sich  insbesondere an den sieben Sakramenten orientiert. G.s Aussage, daß sein Buch vor al-  lem deswegen unter den Kanonisten eine „von polemischen Tönen nicht ganz freie De-  batte“ (72) ausgelöst habe, wird einigermaßen ausgeglichen durch seine Behauptung, die  übrigen Autoren hätten nur nicht den Mut aufgebracht, sich von der Gliederung des CIC  zu lösen, so daß ihre Werke „nicht eigentliche Lehrbücher“ seien, „weil sie auf eine ei-  gene Arbeitshypothese oder auf ein spezifisches didaktisches Anliegen verzichtet“ hät-  ten (71). Daß solche Äußerungen tatsächlich „Neugier und Lust wecken“, Theologie zu  studieren, wird man allerdings bezweifeln müssen.  U.RHoDES. J.  RHOoDe, ULRICH, Mitwirkungsrechte kirchlicher Autoritäten im Codex Iuris Canonicı.  Teil I: Die Rechtsfigur des Mitwirkungsrechts (Münchener theologische Studien.  Kanonistische Abteilung; 55). St. Ottilien: EOS 2001. XLIII/387 S., ISBN 3-8306-  Z7102-4.  Diese (sehr gelungene) Dissertation von Ulrich Rhode (= R.), die im SS 1999 von der  Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München zur  Erlangung des akademischen Grades eines Doktors des kanonischen Rechts angenom-  men wurde, behandelt jene Vorschriften des CIC, in denen für bestimmte Handlungen  kanonischer Rechtssubjekte Erlaubnisse, Approbationen oder andere Formen der Be-  teiligung kirchlicher Autoritäten verlangt werden. Der einführende $ 1 (1-6) macht  deutlich, daß es dabei nicht primär um eine Kommentierung der einzelnen Vorschriften  geht, sondern um eine systematische Darstellung dieser Art von Vorschriften, ihrer  Merkmale, ihrer verschiedenen Arten und ihrer einzelnen Elemente. Die Thematik der  Arbeit gehört in den Bereich allgemeiner Untersuchungen zum kirchlichen Verwal-  tungsrecht. Wie ein Überblick über die bisherige Forschung zeigt, hat sich die Kanoni-  stik bislang vergleichsweise wenig mit der hier untersuchten Art von Vorschriften be-  schäftigt.  6261n Einklang stehen Jä{St“ (sıc!) und darüber hınaus
„mögliıcherweıise dıe Neugıer und ust wecken, dieses faszınıerende Fach studieren“

1) (serosa 1st zugleich Hg der SaNzZCH Reihe un Vertasser des Bändchens ber
das Kırchenrecht; sollte I1a  b erwarten, da ıhm be1 dessen Abfassung die Zielsetzung
der Reihe unmıiıttelbar VO Augen stand. Im wesentlichen hat ‚° ausgewählte über
weıte Strecken hın wörtlich übernommene Abschnitte se1nes Lehrbuchs LIAas Recht
der Kırche“ (Paderborn zusammengestellt. Inhaltlıch behandelt 1n tünf Kap VOL
allem die Hauptfragen einer theologischen Grundlegung des kanonischen Rechts und
oibt auiserdem eiıne Einführung 1n die wichtigsten kanonischen Rechtsquellen. Diese
Themenauswahl scheint für ıne Einführung durchaus ANSCINCSSCHL, ob die sıch auf
recht hohem Abstraktionsniveau bewegende Darstellung für jemanden, der sıch bislang
nıcht mıt der Materıe beschäftigt hat, einıgermaisen verständlıch ISt, 1St 1ne andere Frage.
An einıgen Stellen hätten Aktualisierungen VOLSCHOITLIINL werden sollen; das betritft
eLIwa dıe 4aUus dem AÄANNUAYLO Pontificio VO 1992 übernommene Mitgliederzahl der katho-
ıschen Ostkirchen (40) und den 1nweıls auf die wichtige Quellensammlung Leges FE
clesiae, VO der 1Ur die sechs bıs Zzu Jahre 1987 erschienenen Bde ZENANNLT sınd (32 und
F3 die seıtdem erschienenen Bde bıs (hg. VO  a Gutierrez) hıngegen verschwiıegen
werden. In einem Schlufßwort (71—76) stellt se1in bereits erwähntes Lehrbuch VOIL, das
sıch VOIL allem adurch auszeichnet, dafß das kanonısche Recht nıcht 1in der VO G
vorgegebenen, sondern eıner „NCU: systematischen Gliederung“ behandelt, die sıch
insbesondere den siıeben Sakramenten orlentiert. (3.8 Aussage, dafß se1n uch VOT al-
lem deswegen den Kanonisten eine „ V OIl polemischen Tönen nıcht Danz freıie De-
batte“ (72) ausgelöst habe, wırd einigermaßen ausgeglichen 1IrC seine Behauptung, die
übrıgen utoren hätten Ur nıcht den Mut aufgebracht, siıch VO der Gliederung des S16

lösen, da{fß ıhre Werke „nıcht eigentliche Lehrbücher“ sel1en, „weıl S1€e auf ıne e1-
CC Arbeitshypothese der auf eın spezifisches didaktisches Anlıegen verzichtet“ hät-
ten (71) Da{fß solche Außerungen tatsächlich „Neugıer und ust wecken“, Theologie
studieren, erd Inan allerdings bezweıteln mussen. RHODE

RHODE, ÜULRICH, Mitwirkungsrechte hırchlicher Autorıtäten ım Codex Turıs '"ANONACL.
eıl Die Rechtsfigur des Mitwirkungsrechts (Münchener theologische Studien.
Kanonistische Abteilung; 55) St. Ottiliıen: EOS 2001 X 1 17387 . ISBN 3-8306-
24
Diese (sehr gelungene) Dıissertation VO Ulrich Rhode R dıe 1m 55 1999 VO  3 der

Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maxımilıans-Universität München ZUr

Erlangung des akademischen Grades eines Doktors des kanoniıschen Rechts angCNOIM-
IN  — wurde, behandelt Jjene Vorschritten des CI 1n denen tür bestimmte Handlungen
kanonischer Rechtssubjekte Erlaubnisse, Approbationen der andere Formen der Be-
teiligung kiırchlicher Autorıitäten verlangt werden. Der eintührende $ 1 (1—6) macht
deutlich, da{fß ( dabe1 nıcht primär U1n ine Kommentierung der einzelnen Vorschriften
geht, sondern um eine systematısche Darstellung dieser Art VO Vorschriften, ıhrer
Merkmale, iıhrer verschıiedenen Arten und ihrer einzelnen Elemente. Die Thematık der
Arbeit gehört 1n den Bereich allgemeıiner Untersuchungen ZU kirchlichen Verwal-
tungsrecht. Wıe eın UÜberblick über die bisherige Forschung ze1ıgt, hat sıch die Kanon1-
stik bislang vergleichsweise wen1g mıi1t der 1er untersuchten Art on Vorschritten be-
schäftigt.
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In y 2 (7—6 geht den Begriftft „Miıtwirkungsrechte kırchlicher Autorıitäten“.
Dieser Begriff geht, Ww1e CS scheınt, auf Klaus Mörsdort zurück, dessen Dissertation über
dıe Rechtssprache des CCC AaUus dem Jahre 1934 (veröffentlicht auf einıgen Seiten
die „Mitwirkungsrechte des kırchlichen Oberen“ behandelt. Im Laute der Jahrzehnte
hat dieser Begriff 1n der deutschsprachigen Kanonuistık ıne ZEWI1SSE Verbreitung gefun-
den Dabel wurde namentlich 1n Jüngerer eıt vermehrt anstelle des Ausdrucks „kırch-
liıcher Oberer“ mıiıt u  n Gründen der Ausdruck „kırchliche Autorität“ bevorzugt. Au-
Kerhalb des deutschsprachigen Raums hat sıch aZu bislang keıin T: entsprechenderBegriff durchgesetzt. In der ıtalıenısch- un! spanıschsprachigen Kanonistık versucht
INall, 1ine ähnlıiche, ber nıcht HNau deckungsgleiche Gruppe VO Vorschriftften durch
den Begriff controll:ı ammiınıstratıu. bzw. controles adminıstrativos erftassen.

In $ 3 69-111) geht dıe Unterscheidung verschiedener Arten VO Mıtwıiır-
kungsrechten kirchlicher Autoritäten. Den Ausgangspunkt dieser Unterscheidung bıl-
det dabe] nıcht die 1n den einzelnen Vorschriftften VerW.: endete Terminologıie, sondern bıl-
den dre1 andere Krıterien: die Reihenfolge zwıischen mıtwırkungsbedürftiger Handlung
un: Mitwirkung, der rund für die Notwendigkeit der Miıtwirkung SOWI1e die Form, 1n
der die mıtwiırkungsberechtigte Autorität Z beteiligen 1St.

Die ÖS bıs behandeln verschiedene Aspekte, die bei allen Vorschritten über Mıt-
wirkungsrechte VO Bedeutung sınd, nämlich dıe betroftftfenen Personen, dıe mıtwır-
kungsbedürftige Handlung und die Reihenfolge zwıischen dieser Handlung und der Be-
teıligung des Miıtwirkungsberechtigten. y 4 wendet sıch den VO  } Mıtwiır-
kungsvorschriften betroffenen Personen Es wırd untersucht, U1l WE  — CS sıch be1 dem
VO den einzelnen Vorschriften betroffenen ubjekt der mıtwirkungsbedürftigen Hand-
lung un! bei der jeweılıgen mıtwırkungsberechtigten Autorität näherhin handelt. In der
Frage, welche Autorität jeweıils zuständig 1st, 1sSt €1 ıne SaANZC Reihe VO Zweıitelsfäl-
len Z behandeln.

Eın besonderes Problem zeıgt sıch 1m 1NnDIlıc. auf das Verhältnis zwischen Handeln-
dem un:! Mıtwirkendem: In eLtwa Vorschriftften des E und ebenso 1n Ühnlichen
Vorschritten außerhalb des CIC) geht darum, da{fß jemand für eıne Handlung die Sa
stımmung eıner über- der nebengeordneten Autorıität benötigt bzw. eine solche utoö-
rıtät anhören mu{fß Be1 diesen Vorschritten stellt sıch die Frage; ob S1e VO der General-

über die Beispruchsrechte 1n 1F ertaßt sınd der nıcht, d.h ob der 1n 127
verwendete Begriff „Superio0r“ sıch 1Ur aut eıne Autorität bezieht, die dem jeweılıgen
Beispruchsberechtigten übergeordnet Ist, der uch auf andere Autorıiıtäten, dl€ War

grundsätzlıch anderen übergeordnet sınd, FAr jeweıligen Beispruchsberechtigten je-
doch 1n einem Verhältnis der Neben- der Unterordnung stehen. Falls es 1n den SCHANTL-
ten Vorschriften unnn Beispruchsrechte 1M Sınne VO  a ( geht, sollte INnan diese Vor-
schrıitten sinnvollerweise nıcht gleichzeıtig den Mitwirkungsrechten kirchlicher Autor1-
taten zuordnen. Wenngleıich die Frage der Interpretation des Ausdrucks „Superior“ ın

ED also eigentlich ZuUur Untersuchung der Beispruchsrechte gehört, 1st diese Frage
doch uch für die Behandlun der Mitwirkungsrechte kırchlicher Autorıitäten VO Be-
deutung.

7-1 wendet sıch näher der mitwirkungsbedürftigen Handlung Zunächst
wırd deutlich gemacht, da{fß alle möglichen Arten VO: Handlungen VO Mitwirkungs-
vorschriften ertafßt werden können. Be1 den meıisten Vorschritten über Mitwirkungs-
rechte 1St hne weıteres erkennen, worın dl€ mitwirkungsbedürftige Handlung na-
herhin esteht Es o1ibt ber uch eıne Reihe VO Angelegenheıten, die aus einem
mehrteiligen Handlungsgefüge bestehen, be1 dem nıcht hne weıteres erkennbar 1st;,
welcher VO mehreren Schritten als die eigentliche mitwirkungsbedürftige Handlung
anzusehen 1st. behandelt diese Frage 1m Hınblick aut tüntf verschiedene Sachbereiche,
bei denen solche Unklarheiten auttreten können. Dıie Beantwortung dieser Frage hat
‚War keine praktıschen Konsequenzen, 1st ber VO Bedeutung für eine einheıtliche 5
stematıische Erfassung der Mitwirkungsvorschriften.

In —2 geht die Reihenfolge zwıischen mitwirkungsbedürftiger Hand-
lung und Mıtwirkung. Entsprechend dieser Reihenfolge älßt sıch zwıischen . wnhender, gleichzeitiger und nachfolgender Miıtwirkung unterscheıden. Zunächst werden
jene Fälle dargelegt, bei denen sıch die Reihenfolge bereıts aus der Natur der verlangten
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Form VO Miıtwirkung ergıbt der 1n den betreffenden Vorschritten eindeutig gesetzlıch
testgelegt 1St. Anschließend werden einıge Vorschriften, dıe 1M Hınblick aut die Reihen-
tolge VO mıtwırkungsbedürtftiger Handlung und Miıtwirkung unklar sınd, daraufhin
untersucht, ob eine vorausgehende der eine nachfolgende Miıtwirkung gemeınt IST.
Zweıtelsfälle ergeben sıch 1n dieser Hınsıcht zZu eiınen be] einıgen Mıtwirkungsvor-
schriftten Mi1t dem Ausdruck (ap)probare, AA anderen be1 einıgen Mitwıirkungsrechten
1M Zusammenhang mıiıt Statuten. Es wırd urz darauf hingewıesen, da{ß 6S uch ein1ıge
Vorschriftten o1bt, die eın Unterlassen bestimmter Handlungen für mıtwırkungsbedürf-
t1g erklären; bel diesen Vorschritten 1St die Frage nach der Reihenfolge zwischen mıitwır-
kungs- bedürftiger Handlung und Miıtwirkung StrenggenomMMEeEN nıcht sinnvoll. Außer-
dem gibt einıge Vorschriften, die eine doppelte, vorausgehende und nachtolgende
Miıtwirkung verlangen. Abschließend werden die vorausgehende und dıie nachfolgende
Mitwirkung einem Vergleich unterzogen.

In jbehandelt den besonderen Fall, da{ß für eın un:! dieselbe Handlung
mehrere Mıiıtwirkungsvorschrıiften vorgesehen sınd Eıne solche Sıtuation kann einer-
se1its 1m Einzeltall auftreten, WL eıne konkrete Handlung iıhrer besonderen Eıgenart

VO mehreren Mıtwirkungsvorschriften ertafßt wırd Andererseıts kann ber auch
VO vornhereıin gesetzlıch vorgesehen se1ın, da{fß be] bestimmten Handlungen meh-
FeTE Miıtwirkungsrechte berücksichtigt werden mussen. Vor allem diese letzteren Fälle
bılden den Gegenstand VO Dıi1e Verbindung mehrerer Mitwirkungsrechte wiırd da-
nach unterschıieden, ob s1e parallel oder kettenartig vorgesehen 1St. Parallele Verbindung
VO Miıtwirkungsrechten bedeutet, da{fß sıch mehrere Mitwirkungsvorschriften unmıt-
telbar auf dieselbe mıtwirkungsbedürftige Handlung beziehen. Kettenartige Verbin-
dung bedeutet, dafß für eine Handlung die Beteiligung eines Miıtwirkungsberechtigten
ertorderlich 1St, der 1m Zusammenhang mMı1t seıiner Mitwirkung wıederum eınen anderen
Miıtwirkungsberechtigten beteiligen hat. Für beıide Formen oibt ıne Reihe VO

Beispielen Dabe1 wiırd nıcht 1Ur die Verbindung mehrerer Mitwirkungsrechte kırch-
lıcher Autorıitäten berücksichtigt, sondern uch die Verbindung VO  w Miıtwirkungsrech-
ten kırchlicher Autorıitäten mıiıt anderen Mitwirkungsrechten, mıiıt Beispruchsrech-
ten.
ebehandelt die Rechtssprache der Mıtwirkungsvorschriften. Dabei geht
dıe Frage, welche rechtssprachlichen Ausdrücke diese Vorschriften verwenden,

die Beteiligung des Miıtwirkungsberechtigten verlangen. Entsprechend ihrer Ziel-
SCEIZUNG konzentriert sıch auf die 1m CIC verwendeten Ausdrücke. Di1e verschiede-
HE  e für die Beteiligung des Mitwirkungsberechtigten verwendeten Ausdrücke werden
danach geordnet, ob umm eıne Miıtwirkung mıiıt Entscheidungscharakter, ine nhö-
rung der eine Benachrichtigung geht. Innerhalb dieser dreı Gruppen werden die Ntier-
suchten Ausdrücke 1n alphabetischer Reihentolge behandelt, be1 der Untersuchung
der Getahr unbewufßter Vorentscheidungen entgehen. Die Ausdrücke sınd Iso nıcht
danach geordnet, ob s1e eiıne vorausgehende der eıne nachfolgende Mitwirkun be-
zeichnen. Dıiese Vorgehensweise erd damıt begründet, da{fß einıge Ausdrücke ın leser
Hınsıcht nıcht eindeutig sınd un! uch 1N1 andere Ausdrücke, dıe normalerweıse e1n-
deutig sınd, in Ausnahmetällen abweichen verwendet werden.

In geht autf die Frage der Yatıo leg1s VO Mitwirkungsvorschriften e1n,
da wırd gefragt, WAarum der Gesetzgeber für bestimmte Handlungen Mıtwirkungs-
vorschriften erlassen hat, während be] den meısten Handlungen 1n der Kirche die Bete1-
lıgung eınes Miıtwirkungsberechtigten nıcht ertorderlich er Dabei wırd deutlich, daß
die Mehrzahl der Mitwirkungsvorschriften eın Auftsichtsinteresse verfolgt. Teıls geht
dabei die Erteilung VO Ausnahmebewilligungen für eın normalerweise uner-
wünschtes Handeln; ın diesem Fall steht die Mitwirkung 1n einer gewıssen Nähe ZUXi

Dispenserteilung. Teıls, und ‚War mehrheitlich, geht hingegen eine Auftsicht über
Handlungen, denen der Gesetzgeber grundsätzlıch pOosı1tıv der wenı1gstens neutral gE-
genübersteht. Be1i anderen Vorschriftften geht nıcht sehr eıne Aufsicht über die
mıtwirkungsbedürftige Handlung, sondern mehr darum, beı deren Vornahme d1€ An-
liegen eınes anderen berücksichtigen, der VO  - dieser Handlung 1in besonderer Weıise
betroffen 1St. Beı diesem Betrottenen kann sıch die mitwirkungsberechtigte uto-
rıtät selbst, eine VO. iıhr vertretene Einzelperson oder die VO ihr geleitete (3
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meıinschatt andeln. Neben dem Autsichtsinteresse un:! der Berücksichtigung VO An-
lıegen eınes Betroffenen nn noch einıge andere Gründe tür die Statulerung VO

Mitwirkungsrechten, die vergleichsweise selten ZU Tragen kommen. Im Hınblick aut
Vorschriftften über iıne rechtsbegründende Miıtwirkung wiırd darauft auIiImerksam DCc-
macht, da{ß sıch eıne Untersuchung ıhrer Yatıo leg1s erübrigt. Dıi1e Notwendigkeıt dieser
Art der Miıtwirkung ergıbt sıch nämlıch 1ın aller Regel bereıts 4US der Sache selbst un!
nıcht erst AaUs bestimmten Absıchten des Gesetzgebers. Schließlich wiırd eiıne Reihe VO

allgemeınen Vor- und Nachteılen gENANNT, die unabhängig VO der Yatıo leg1s einzelner
Vorschritten generell mıiıt der Statuierung VO Mitwirkungsrechten verbunden sınd der
zumiıindest verbunden se1n können.

In $ 10 S unternımmt einen Vergleich zwıischen Mitwirkungsrechten
kirchlicher Autoritäten und Beispruchsrechten 1MmM Sınne VO LEL d.h zwıschen den
beiden Hauptformen, 1n denen Mıtwirkungsrechte auttreten. Geschichtlich gesehen WAar

gerade dıe allgemeıne Normierung der Beispruchsrechte durch Ü: 105
die die Kanonistik veranla{ft hat, uch die „umgekehrten Fälle“ durch eınen Oberbegrift
en den der „Mıtwirkungsrechte kirchlicher Autorıtäten“) zusammenzufassen, d.h
jene älle, in denen e nıcht ine Mitwirkung e1ım Handeln eıner übergeordneten
Autorität geht, sondern die Miıtwirkung eıner Autorität eım Handeln Neben- der
Untergeordneter. Im Hınblick auf die einzelnen Aspekte des Vergleichs zwıschen den
beiden Arten VO Miıtwirkungsrechten wiırd 1m wesentlichen zusammengefaßt, W as
den betreffenden Fragen 1n den VOTANSCHANSCHECHN Abschnitten der Dissertation entwiık-
kelt wurde

11 73 geht dıe Frage nach möglıchen Verbesserungen des HS Als erstes
wiırd dabe] auf die Rechtssprache der Mitwirkungsvorschriften eingegangen. Verglichen
mı1t dem wiırd lobend hervorgehoben, da{fß 1m eine deutliche Ten-
enz Zur Vereinheitlichung der Rechtssprache beobachten 1St. Eıne weıtere Vereıin-
heitlichung wırd ber als wünschenswert erachtet. Im einzelnen werden dabe1 Vor-
schläge gemacht, WwW1e sıch rechtssprachlich besser zwıischen Mitwirkungsvorschriften
und anderen verwandten Vorschritten SOWI1Ee zwıschen verschiedenen Arten VO Mıt-
wirkungsvorschriften unterscheiden Läfßt und w1e eine Bezeichnung gleichartiger Ma{s-
nahmen durch dieselben Ausdrücke gefördert werden kann Als besonders mehrdeutig
erweIılst sıch der Ausdruck (ap)probare. Es wırd vorgeschlagen, seıne Verwendung aut
möglichst wenıge rten VO Vorschritten beschränken. Für dıe Beantwortung der
Frage, ob der 1E Z viele der weniıge Mitwirkungsvorschriften enthält, werden e1-
nıge allgemeine Krıterien angegeben. Auf die Frage, ob dıe einzelnen ım C enthalte-
NC} Miıtwıirkungsvorschriften wirklich ANSCHICSSCIL sınd der nıcht, wiıird aber (von eiıner
beispielhaften Untersuchung abgesehen) nıcht näher eingegangen.

Eıne Zusammenfassung ($ 129 schließt die hervorragende Arbeıt 1b (F7 Miıt Span-
NUunNg dart INanl den angekündigten Teıl der Untersuchung erwarten, der sıch mıiıt
der Frage nach den Rechtsfolgen der Mitwirkung (Rechtmäßigkeıt, Gültigkeıit der
Wırksamkeıit der mitwirkungsbedürftigen Handlung) beschäftigt. Am nde VO Teıl 11
sollen ann uch die entsprechenden Verzeichnisse un Register erscheıinen, dıe ım (vor-
liegenden) 'eıl noch ehlen. SEBOTT

COMMUNIO ECCLESIAE MYSTERIO. Festschrift tür Wıinfried Aymans ZU 65 (ze-
burtstag. Herausgegeben VO Karl- Theodor Germger und Heribert chmuütz. St. (Ott1i-
lıen: EOS Verlag 2001 XIV/748 S) ISBN 3-8306-7082-6
Dıie vorliıegende Festschriuft tür Wıntried Aymans enthält 38 Abhandlungen. Auft einıge

von ihnen möchte ich 1er kurz eingehen. Demel (Dıie sakramentale Ehe als (sottes-
bund und Vollzugsgestalt kırchlicher Exıstenz. Eın Beıtrag 413 Diskussion über die
Trennbarkeit VO Ehevertrag und Ehesakrament,d nımmt Stellung Cal  - 1055

2) der tolgendermaßen lautet: „Quare ınter baptızatos nequit matrımonialıs CONTIFTrAaCTIUSs
valıdus consıstere, quın SIit 1DSO sacramentum.“ Demel geht davon AauUs, dafß die Exı1-
stenzweıse als Glied der katholischen Kırche nıcht durch die Taute allein begründet wırd
Durch die Tauftfe wırd eine solche Existenzweiıise ‚W ar (anfänglıch) grundgelegt, ber TST
durch das Bekenntnis zZu rechten Glauben sSOWwIl1e hiıerarchischen Gemeinschatt 1m
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